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Sachverhalt und Anträge 

1. Die. am 25. September 1978 angemeldete, unter der Nummér 

0 009 508 veröffentlichte europàische Patentanmeldung 

78 100 987.3 ist von der PrUfungsabteilung 083 durch Ent-

scheidung vom 13. August 1982 zurückgewiesen worden. 

Der Entscheidung lag der in der RUcksprache am 29. Januar 

1921 Uberreichte Patentanspruch zugrunde. 

II. In der Entscheidung: ftihrt. die Prtifungsabteilung aus, der 

geltende Patentanspruch gehe Uber den- Inhalt der Anmeldung 

in der ursprUnglich eingereichten Fassung hinaus. Die in ibm 

enthaltene Angabe, die Spurkranzforderrolle trage sowohi in 

axialer Erstreckung des das Fördergut tragenden Tells und 

auch in axialer Erstreckung des Spurkranzes je eine mit der 

Förderrolle einstUckige- Verlängerung, finde in den ursprUng-

lichen Unterlagen keine StUtze. Der von der unzu1ssigen Er-

weiterung bereinigte- Anme-1ungsgegenstand beruhe nicht auf 

einer erfindrischen Thtigkeit. Dies ergebe sich aus den 

PrUfungsbescheiden. In diesen hatte die PrUfungsabteilung 

ihre- Auffassung unter Hinweis auf die britischen Patent-

schriften 1 032 087 und 1 149 315,, die deutsche Auslege-

schrift 1 756 916 sowie die USA-Patentschrjft 2 697 509 be-

grUndet 

III. Gegen diese Entscheidung hat die Amnelderin am 14. Oktober 
L9821 unter-  gleichzeitiger ,  Zahlung der GebUhr Beschwerde em-

gelegt und. diese in einein am 20.. Dezember 1982 eingegange-

nen- Schriftsatz: begrUndet.. In der -  Beschwerdebegrundung und 

in der mUndlichen Verhandlung am 12.. Dezeniber 1983 fUhrt die 

Amnelderin aus, der Anmeldungsgegenstand sei d-urch die ge-

nannten Veröffentlichungen nicht nahegelegt. An der seit 

1966 bekannten Lehre der britischen Patentschrift 1 032 087 
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sei die Fachwe-lt bis zum- Anmeldetag achtlos vorUbergegangen. 

Von den seit langem bekannten und- auf verschiedenen Gebieteri 

der Technik verwendeten Riementriében mit mehreren nebenein-

ander angeordneten. Riemenscheiben unterschiedlichen Durch- 

messers, auf die der Riemen zur Anderung der Geschwindigkeit 

wahiweise umgelegt werden könne, habe schon deshaib keine 

Anregung-  zu der in der Anmeldung vorgeschlagenen Ausstattung 

der Förderrolle mit je einer Antriebsrolle an beidén Enden 

ausgehen können, weil beim Anmeldungsgegenstand jede Rolle 

aul3enseitig einen• Bund aufweise-.. 

IV.. Die Anmelderin beantragt, die angefochtene Entscheidung auf-

zuheben und auf die Anmeldung ein europäisches Pa-tent mit 

den ursprUnglichen drei PatentansprUche umfassenden Unterla-

gen zu erteileri. 

Der Patentanspruch 1 lautet: 

"1.. Förderrolle mit einer das Fordergut tragenden Rolle und 

einem FiIhrungsbund,-- dadurch gekennzeichnet, dai3 die For-

derrolle (1.) gleichzeitig als AntriebsroIle (5 bzw. 5') 

ausgebildet ist, und daB das, das Antriebsmoment Uber-

tragende Element (6) zwischen der FOrderrolle (1) urd 

einem weiteren Bund (10 bzw. 10') gefiihrt wird." 

Hilfsweise steilt. die Anmelderin den Antrag, das Patent mit 

den am 20. Dezember 1982 eingegangenen drei PatentansprUchen 

zu erte-ilen.. 

Der Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag hat folgenden 

Wortlaut: 

. . . / C • • 
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"1. Förderrolle mit einer axialen Veringerung für einen An-

trieb, dadurch gekennzeichnet, daB eine Spurkranzroile 

einstUckig aus Förderroile (1), FUhrungsbund (2) und im 

Durchmesser variierbarer axialer Verlàngerung (5 bzw. 

5') besteht, daI3 die variierbare axiale Veringerung (5 

bzw. 5') einen weiteren Bund trgt, und daB der weitere 

Bund (10 bzw. 10') mit zur FUhrung eines das Antriebs-

moment Ubertragenden Elements (6) dient." 

Die Anznelderin erklärt sich bereit, jeweils den Ans-pruch 3 

zu streichen. 

Entscheidungsgrtinde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie Re-

gel 64 EPU; sie.- ist daher zul.ssig. 

2. Die PrUfung,. ob die Patentan-sprUche nach den Hauptantrag ge-

währbar Slfld.r  ergibt -folgendes::. 

2.1. Nach Auffassung der Anmelderin entniimnt der Fachmann den ur-

sprUnglichen Patentanspruch I zur Frage der Ausbildung des 

von dem Element 6 angetriebenen Teils der Förderrolie die 

Lehre, daB dieses Teil stets: aus zwei Antriebsrollen beste-

hen soil, die sich an. beiden Enden der mit ihnen aus einem 

StUck herciesteliten, das Fordergut -tragenden Rolle befinderi. 

Die Anmelderin verweist zur -  BegrUndung ihrer Auffassung dar-

auf, daB hinter dem Merkmal "Antriebsroile" und auch hinter 

-den Mer)ott1 "weiterer Bund", der -  einen Bestandtejl der An-

triebsrolle bilde, je zwei Bezugszeichen aufgefUhrt seien. 

Dieser Auslegung des- Anspruchs kann, nicht gefolgt werden. 

2.2 Die den beiden Merkmalen jeweils zugeordneten Bezugszeichen 
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verweisen auf zwei Darstellungen des betreffenden Merkmals 

in der Zeichnung, was sich auch-- aus der beide Bezugszeichen 

verbindenden Konjunktion- "beziehungsweise" ergibt. Nach der 

einzigen Figur bilden beide Antriebsrollen mit zugehorigem 

Bund zwar Teile derselben Bundrolle, sind jedoch unter- 

schiedlich dargesteilt, nämlich die Rolle 5 mit dem Bund 10 

mit. durchgehenden Linien, die Rolie 5' mit ihrem Bund 10' 

mit strichpunktierten Linien. Hieraus folgt- nach den- Regein 

für technisches Zeichnen, daB die Rolle 5' nicht zugleidh 

mit der Rolle. 51 vorhanden sein mul3.- Aus den Bezugszeichen in 

Verbindung mit der Zeichnung ergibt sich daher nichts, was 

die obige vom Wortlaut und Sinn des Anspruchs 1 abwe-ichende 

Auslegung des Anspruchsinhalts durch die Anmelderin stUtzt. 

2.3 Der Anspruch 1 gibt demnach das, was die Anmeiderin durc 

ihn nur geschützt wissen will, nicht wieder. Hieran wUrd3 

auch eine Streichung des auf den Anspruch 1 rUckbezogenei 

Anspruchs 3 nichts: ändern-. Der Patentanspruch 1 genUgt daher 

nicht der Vorschrift. des; Artikels 84- EPU, gemäi3 der Patent-

ansprUche deutlich sein mUssen. 

Der Patentanspruch 1 nach dem Hauptantrag is aus diesem 

Grunci nicht gewährbar. 

2.4 Nach deni Hauptantrag sollen sich dem Patentanspruch 1 zwei 

abhängige Patentansprüche anschlie3en. Für ihre Gewährbar-

keit im Rabmen dieses- Antrags ist daher Voraussetzung, daB 

der Anspruch 1 gewahrt. werden kann. Dies ist nicht der Fall. 

Deshaib können die abhängigen AnsprUche ebenfalls nicht ge-

währt werden. 

3. 	Gemäl3 Hilfsantrag ist zu prüfen,. ob die am 20. Dez -entber 1982 

eingegangenen PatentansprUche gewhrbar sind. 

. . / . . 
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3.1 Die Anrnelderin meint, aus der in dem Patentanspruch 1 nach 

den Hilfsantrag enthaltenen Angabe, die axiale Verlängerung 

sei in Durchmesser "variierbar", und aus den hierzu auf Sei-

te 3, Zeilen 28 bis 33, der Beschreibung gegebenen Erläute-

rungen folge, daB auch durch diesen Anspruch nur eine For-

derrolle geschutzt werden soile, dfe an beiden Enden je eine 

eine Antriebsrolle bildende axiale Verlàngerung aufweist. 

Aus den Begriff "variierbar ergebe sich zugleich, da die 

Ver1ngerungen einen unterschiedlichen Durchmesser haben 

mtil3ten. In folgenden wird von dieser Auslegung der durch den 

Patentanspruch 1 nach dem Hiifsantrag vermittelten Lehre 

ausgegangen. 

3.2 Nach PrUfung der in Recherchenbericht genannten Veröffentli-

chungen konunt die Kamnier zu den Ergebnis, daB der Gegenstand 

des Anspruchs 1 ihnen gegenUber neu ist. Dies folgt schon 

daraus, daB inkeiner der VerOffentlichurigen eine als Bund-

roile ausgebildete FOrderrolle beschrieben oder dargestelit 

1st. 	 - 

3.3 D!e Prtifung, ob die FOrderrolle nach Anspruch 1 riahegeiegt 

ist, ergibt folgendes: 

3.3.1 Wie die Anmeiderin in der mündlichen Verhandlung ausgefUhrt 

hat, soil mit den Gegenstand des Anspruchs 1 mit den Hiif s-

antrag die Aufgabe geiost werden, einen direkteri Antrieb der 

FOrderrolle unter Verwendung des FUhrungsbunds zum FUhren 

des Antriebselements zu schaffen und elne gro3e Bandbreite 

von UbersetzungsmOglichkeiten zur VerfUgung zu stellen. Un-

ter "direktem" Antrieb versteht die Anmelderin in diesem Zu-

sammenhang einen Antrieb, bei den das Drehmoment nicht mehr 

wie bei den bekannten Bundrollen von der Antriebsrolle Uber 

die Welle, auf der beide Rollen befestigt sind, auf die 



Bundrolle bertragen wird. 

3.3.2 Förderrollen "direkt"- anzutreiben, •war durch die britische 

I  Patentschrjf-t. 1 032 087 bekannt. Dies entnimmt der Fachmann 

oline weiteres der Beschreibung des in Figur 13 der Patent-

schrift dargesteliten Beispiels, bei den die Rolle mit ihrem 

nach der Zeichnung aus einem Zahnrad bestehenden Antriebsor- 

gan einstUckig hergesteilt ist. In Kenntnis dieser Patent-

schrift lag es nahe, auch bei einer als Bundrolle ausgebil- 

deten Förderrolle, die von einem Riementrieb angetrieben 

wird, einen direkten" Antrieb dadurch zu verwiriclichen, daB 

das in diesem Fall rolienforinige Antriebsorgan mit der F5r-

derrolle aus einem StUck besteht und damit, wie es insoweit 

in Anspruch heii3t, eine:axiale Verlängerung der Spurkranz-

rolle bildet.. 

Der Einwand der Aninelderin, die Fachwelt sei an der der bri- 

tischen Patentschrjft. seit etwa- 12. Jahren zu entnehmenden 

Lehre bisher achtlos vorUbergegangen, fUhrt zu keiner ande- 

ren Beurteilung der Frage, ob die britische Patentschrift 

den in Anspruch angegebenen "direkten" Antrieb der Förder-

rolle nahelegte. Mal3gebend kann in vorliegenden Fall nur der 

Zeitraum zwischen den Tag, an den die bekannte Lösung fUr 

den Antrieb der Bundrolle als verbesserungsbedUrftig empfun- 

den wurde, und den Anmeldetag sein. DaB dieses BedUrfnis 

schon seit Erscheinen der britischen Patentschrift bestanden 

hat, geht. weder aus den vorliegenden Stand der Technik her-. 

vor, noch ist es sonst von der Annielderin belegt worden. 

3.3.3 Die weitere Teilaufgabe, eine groBe Bandbreite von tiberset-

zungsmöglichkeiten, d.h.- Ubersetzungsverhältnissen zur Ver-

fUgung zu stellen, wird dadurch gelost, daB an beiden Enden 

.../... 
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der Buridrolle eirie eine axiale Verlängerurig bildende An-

triebsrolleangeordnet wird und dai3 beide Rollen-unter-

schiedliche Durchtnesser haben. Ob diese Mai3nahme, durch die 

nur zwei tibersetzungsverhaltnisse geboten werden, als Losung 

der Teilaufgabe anzusehen ist, kann dahingesteilt bleiben, 

da es hierauf nicht ankonunt. Das Lösungsprinzip, bei Rie-

mentrieberi mehrere Antriebsrollen unterschiedlichen Durch-

rnessers-  zu verwenden, wenn unterschiedliche Ubersetzungsver-

hältnisse und damit unterschiedliche Geschwindigkeiten ge-

fordert sind, war den einschlgigen -Fachmann geläufig. Sich 

dieses Prinzips- zuxn gleichen Zweck bei einer von einem Rie-

mentrieb angetriebenen Bundrolle von Rollenbahrien zu bedie-

nen, also zwei Antriebsrollen unterschiedlichen Durchrnessers 

vorzusehen, erfordert -keine erfinderische Tätigkeit. 

Bei von Riementrieben angetriebenen Rollenbahnen ist es Ub- 

lich, den Antriebsriemen beiderseits zu fUhren, vgl. z.B. 

die. USA-Patentschrjft 2 697 509. Bei einer Förderrolle, de-

ren das Fördergut tragender Teil als Bundrolle ausgebi.ldet 

ist, bietet es sich dann an, bei der an den Bund angrenzen-. 

den Rolle den Bund zur FUhrung des Antriebsriemens heranzu-

ziehen, die Rolle: also nur an ihrem dem Bund abgewendeten 

Ende nit ejnem weiteren Bund auszustatten. Da bei dieser Lö-

sung das. Ubliche Umlegen des Riemens von der einen auf die 

andere Rolle nicht moglich ist, kann der Fachmann wählen, ob 

er beide Rollen nebeneinander oder an beiden Seiten der 

Bundrolle anordnen will.. Wäh-lt er die zweite Möglichkeit und 

hat die andere Rolle einen kleineren Durchmesser als die 

Bundrolle, so braucht auch sie nur aui3enseitig mit einem 
Bund versehen zu sein. 

Zu der in Anspruch 1 angegebenen Lösung- der zweiten Teilauf-

gabe, für die es auf die einsttickige Ausbildung von An- 

.1... 
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triebs-. undBundrolle,. nicht ankonunt, gelangt der Fachinann 

dexnnách auf Grund von Uber den Rahinen des handwerk].ichen 

Konnens nicht hinausgehenden Uberlegungen. 

3 3.4 Der Gegenstand des Anspruchs 1 mach dem Hiifsantrag beruht 

nach afledem nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im 

sinndes Artikels56EPfi. Dieser Anspruch kann deshaib nicht 
gewhrt warden ( Artikel 52 EPU). 

Es kann daheE dahingesteilt. bleiben., ob aus der geltenden 

Fassung des. Ansprüchs I die vorstehend erörterte Ausbildung 

der Forderrolle in alien Einzelheiten hervorgeht. 

3.4 Infoige der Nichtgewahrbarkeit des Anspruchs 1 fallen auch 

die von ihm abhangigen Anspruche 2 und 3 des geltenden An-
spruchssatzes, der antragsgeinal3 hilfsweise cler Patentertei-
Lung zugrunde gelegt werden soil 

Entacheidungs forinel 

Aus diesen. GrUriden 

V 	
wir.d wie foigt entschieden: 

Die: Beschwerde wird zurilckgewiesen. 

Der GeschäftssteIlenbearnte 	 Der Vorsitzende 

fr 

- 	. gez.J.. RUckerl 	V 	 - 	 gez. .Andersson 


